
Amtliche Bekanntmachung 
Jahrgang 2016/Nr. 016 
Tag der Veröffentlichung: 21. März 2016 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1a der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

Prüfungsordnung 

für das Kombinationsfach Soziologie 

in Bachelorstudiengängen 

an der Universität Bayreuth 

 

Vom 15. März 2016 

Auf Grund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit Art. 61 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 

Hochschulgesetzes (BayHSchG) erlässt die Universität Bayreuth folgende Satzung: 
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§ 1 

Anwendungsbereich 

Die Studierenden, die mit dem Kombinationsfach Soziologie in einem Bachelorstudiengang an 

der Universität Bayreuth eingeschrieben sind, legen die Prüfungen im Kombinationsfach Sozio-

logie nach den Bestimmungen dieser Satzung ab.  

§ 2 

Teilbereiche des Kombinationsfaches 

Das Studium des Kombinationsfaches Soziologie ist modular gegliedert und besteht aus den fol-

genden Modulbereichen: 

A: Einführung in die Soziologie 

B: Grundlagen der Soziologie 

C: Aufbau: Spezielle Soziologien 

D: Vertiefung 

§ 3 

Prüfungsausschuss 

(1) 1Für die organisatorische Durchführung der Prüfungen im Kombinationsfach Soziologie ist 

der Prüfungsausschuss zuständig. 2Prüfungsausschuss im Sinne dieser Satzung ist der 

Prüfungsausschuss des jeweiligen Bachelorstudiengangs (Kernfach). 3Er achtet darauf, 

dass die Bestimmungen dieser Prüfungsordnung eingehalten werden. 

(2) 1Der Prüfungsausschuss des jeweiligen Bachelorstudiengangs (Kernfach) erlässt die nach 

dieser Satzung erforderlichen Bescheide schriftlich mit Begründung und Rechtsbehelfsbe-

lehrung. 2Widerspruchsbescheide werden von der Präsidentin oder dem Präsidenten nach 

Anhörung des Prüfungsausschusses erlassen. 

§ 4 

Prüferinnen und Prüfer und Beisitzerinnen und Beisi tzer 

(1) 1Prüferinnen und Prüfer können alle nach dem Bayerischen Hochschulgesetz sowie nach 

der Hochschulprüferverordnung (HSchPrüferV) in der jeweils geltenden Fassung zur Ab-

nahme von Hochschulprüfungen Befugte werden. 2Als Beisitzerin oder Beisitzer kann jedes 

Mitglied der Universität Bayreuth herangezogen werden, das einen entsprechenden oder 

vergleichbaren wissenschaftlichen Studiengang erfolgreich abgeschlossen hat. 
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(2) 1Scheidet ein prüfungsberechtigtes Hochschulmitglied aus der Universität Bayreuth aus, so 

kann der Prüfungsausschuss auf dessen Antrag hin beschließen, dass es noch eine ange-

messene Zeit als Prüferin oder Prüfer tätig ist. 2In der Regel soll die Prüfungsberechtigung 

bis zu drei Jahren erhalten bleiben. 

(3) 1Sofern von der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses nichts anderes bestimmt 

wird, ist die zuständige Dozentin oder der zuständige Dozent zugleich die Prüferin oder der 

Prüfer. 2Gehört die Dozentin oder der Dozent nicht zum Kreis der Prüfungsberechtigten 

nach dieser Satzung, so benennt die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses zu 

Beginn des jeweiligen Semesters eine Prüferin oder einen Prüfer. 

(4) 1Der Ausschluss von der Beratung und Abstimmung im Prüfungsausschuss sowie von einer 

Prüfungstätigkeit wegen persönlicher Beteiligung bestimmt sich nach Art. 41 Abs. 2 

BayHSchG. 2Die Pflicht der Mitglieder des Prüfungsausschusses, der Prüferinnen und Prü-

fer, der Prüfungsbeisitzerinnen und Prüfungsbeisitzer und sonstiger mit Prüfungsangele-

genheiten befasster Personen zur Verschwiegenheit bestimmt sich nach Art. 18 Abs. 3 

BayHSchG. 

§ 5 

Anrechnung von Kompetenzen 

(1) Die Anrechnung von Kompetenzen (Lernergebnisse) bestimmt sich nach Art 63 Abs. 1 und 

2 BayHSchG. 

(2) 1Werden Kompetenzen angerechnet, sind die Noten – soweit die Notensysteme vergleich-

bar sind – zu übernehmen und in die Berechnung der Gesamtnote einzubeziehen. 2Stimmt 

das Notensystem der anzurechnenden Kompetenzen nicht mit dem Notensystem des § 10 

überein, werden die Noten der anderen Hochschule nach der modifizierten Bayerischen 

Formel  

x = 1+3*(Nmax- Nd)/(Nmax - Nmin)  

mit gesuchter Umrechnungsnote x, bester erzielbarer Note Nmax, unterster Bestehensnote 

Nmin und erzielter Note Nd umgerechnet; dabei wird bei den berechneten Noten nur eine 

Stelle hinter dem Komma berücksichtigt und eine Anpassung an die in § 10 genannten No-

tenstufen erfolgt nicht. 3Bei nicht vergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk „bestan-

den“ aufgenommen; eine Einbeziehung in die Prüfungsgesamtnote findet in diesem Fall 

nicht statt. 4Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Anrechnung entscheidet der 

Prüfungsausschuss im Einvernehmen mit der zuständigen Fachvertreterin oder dem zu-

ständigen Fachvertreter. 5Wird die Anrechnung versagt, kann die betroffene Person inner-

halb einer Frist von vier Wochen nach Zustellung der Versagung eine Überprüfung der Ent-

scheidung durch die Hochschulleitung beantragen. 6Die Hochschulleitung gibt dem Prü-

fungsausschuss eine Empfehlung für die weitere Behandlung des Antrags. 
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(3) Anträge zur Anrechnung von Kompetenzen sind möglichst unverzüglich nach der Immatri-

kulation, jedoch spätestens vor Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses der letztmöglichen 

Wiederholungsprüfung des jeweiligen Moduls beim Prüfungsausschuss einzureichen. 

§ 6 

Prüfungstermine, Bekanntgabe der Prüfungstermine 

und der Prüferinnen und Prüfer 

(1) 1Prüfungen werden einmal pro Semester abgehalten. 2Die Prüfungszeiträume umfassen in 

der Regel die letzte Vorlesungswoche bis vier Wochen der vorlesungsfreien Zeit. 3Ein wei-

terer Termin kann zu Beginn des jeweils darauffolgenden Semesters festgelegt werden. 

(2) 1Die Prüfungstermine, die jeweilige Prüfungsform, soweit nicht im Anhang vorgegeben, 

werden von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer festgelegt und in der Regel 

zu Beginn des Semesters hochschulöffentlich bekanntgegeben. 2Ein kurzfristiger Wechsel 

der Prüferin oder des Prüfers ist nur aus zwingenden Gründen zulässig. 

(3) Eine Anmeldung zu den einzelnen Prüfungen ist jeweils innerhalb der bekannt gegebenen 

Frist nach dem vom Prüfungsausschuss festgelegten Verfahren vorzunehmen. 

§ 7 

Prüfungsbestandteile 

(1) Die Kombinationsfachprüfung setzt sich aus den Prüfungsleistungen zu den im Anhang 

aufgeführten Modulen zusammen. 

(2) Die Prüfungen dienen dem Nachweis, dass der Prüfling die jeweiligen Kompetenzziele der 

einzelnen Module erreicht hat. 

§ 8 

Prüfungsformen 

(1) 1Die Prüfungen werden in Form von Klausuren, Seminararbeit, Hausarbeiten, mündlichen 

Prüfungen und Präsentationen abgelegt. 2Die möglichen Prüfungsformen in den Modulen 

werden im Anhang angegeben. 

(2) 1Die Bewertungen der Prüfungen werden durch das vom Prüfungsausschuss festgelegte 

Verfahren bekannt gegeben. 2Eine Zustellung von Einzelbescheiden erfolgt nicht. 3Die Stu-

dierenden sind verpflichtet, sich selbstständig über die Wiederholungsregelungen dieser 

Satzung zu informieren; es obliegt ihnen, sich selbstständig rechtzeitig über die Prüfungs-

ergebnisse zu informieren. 
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(3) Wird eine Prüfungsleistung von mehreren Prüferinnen und Prüfern beurteilt, ergibt sich die 

Note aus dem Durchschnitt der erteilten Bewertungen; dabei wird nur die erste Dezimal-

stelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung ge-

strichen. 

(4) 1Klausuren werden in wenigstens 45 Minuten und höchstens 90 Minuten durchgeführt; die 

Prüfungsdauer soll der Anforderung der zugehörigen Lehrveranstaltung angemessen sein. 
2Die zulässigen Hilfsmittel bestimmt die jeweilige Prüferin oder der jeweilige Prüfer. 3Über 

die Prüfung ist ein Protokoll anzufertigen. 4Der Aufsichtsführende hat die Richtigkeit durch 

Unterschrift zu bestätigen. 5In das Protokoll sind alle Vorkommnisse einzutragen, welche 

für die Feststellung der Prüfungsergebnisse von Belang sein können. 

(5) 1Erscheint eine Kandidatin oder ein Kandidat verspätet zu einer Prüfung, so kann sie oder 

er die versäumte Zeit nichtnachholen. 2Das Verlassen des Prüfungsraumes ist nur mit Er-

laubnis des Aufsichtsführenden zulässig. 3Uhrzeit und Dauer der Abwesenheit sind auf der 

Prüfungsarbeit zu vermerken. 

(6) 1Die Klausuren werden in der Regel von der jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer 

bewertet. 2Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen gemäß § 10 werden von der je-

weiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer festgesetzt. 3Wird die Klausur mit „nicht aus-

reichend“ bewertet, so ist sie von einer zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer zu be-

urteilen. 4Die Beurteilung soll spätestens vier Wochen nach Anfertigung der jeweiligen Klau-

sur vorliegen. 5Nach Entscheidung des Prüfungsausschusses kann eine weitere Prüferin 

oder ein weiterer Prüfer herangezogen werden. 6Das korrigierte Exemplar der schriftlichen 

Prüfungsleistung verbleibt bei der Prüfungsakte. 

(7) 1Im Falle einer mündlichen Prüfung beträgt die Prüfungsdauer für eine Prüfung je nach 

Anforderung der zugehörigen Lehrveranstaltung zwischen 20 und 30 Minuten. 2Die münd-

liche Prüfung wird von zwei Prüferinnen und Prüfern oder von einer Prüferin oder einem 

Prüfer unter Heranziehung einer Beisitzerin oder eines Beisitzers in deutscher oder engli-

scher Sprache durchgeführt. 3Eine Prüferin oder ein Prüfer oder die Beisitzerin oder der 

Beisitzer fertigt über die mündliche Prüfung ein Protokoll an, in das aufzunehmen sind: Ort 

und Zeit sowie Zeitdauer der Prüfung, Gegenstände und Ergebnis der Prüfung, die Namen 

der Prüferinnen und Prüfer oder der Prüferin oder des Prüfers und der Beisitzerin oder des 

Beisitzers, der Kandidatin oder des Kandidaten sowie besondere Vorkommnisse. 4Das Pro-

tokoll ist von den Prüferinnen und Prüfern oder von der Prüferin oder dem Prüfer und der 

Beisitzerin oder dem Beisitzer zu unterschreiben. 5Die Noten für die mündlichen Prüfungen 

werden von den Prüferinnen und Prüfern oder von der Prüferin oder dem Prüfer gemäß 

§ 10 festgesetzt. 

(8) 1Bei der mündlichen Prüfung werden vorzugsweise die Studierenden, die sich innerhalb der 

nächsten zwei Semester der gleichen Prüfung unterziehen wollen, im Rahmen der räumli-

chen Möglichkeiten als Zuhörerinnen und Zuhörer zugelassen. 2Auf Antrag der Kandidatin 
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oder des Kandidaten werden Zuhörerinnen und Zuhörer ausgeschlossen. 3Die Beratung 

und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses erfolgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.  

(9) 1Hausarbeiten im Umfang von 10 - 12 Seiten (26.000 - 32.000 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

werden im Anschluss an die zugrundeliegende Lehrveranstaltung verfasst. 2Das Thema 

wird von der zuständigen Prüferin oder dem zuständigen Prüfer unter Berücksichtigung des 

Wunsches der Kandidatin oder des Kandidaten gestellt. 3Die Bearbeitungsfrist für die Haus-

arbeit beträgt drei Wochen ab dem Tag der Anmeldung. 4Das Thema der Hausarbeit muss 

so beschaffen sein, dass es innerhalb dieser Frist bearbeitet werden kann. 5In nicht zu ver-

tretenden Gründen kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten der Prüfungsaus-

schuss nach Anhörung der Betreuerin oder des Betreuers diese Frist jeweils um höchstens 

eine Woche verlängern. 6Weist die Kandidatin oder der Kandidat durch ärztliches Zeugnis 

nach, dass sie oder er durch Krankheit an der Bearbeitung gehindert ist, verlängert sich die 

Bearbeitungszeit entsprechend der ärztlich festgestellten Krankheitszeit. 7Die schriftliche 

Ausarbeitung muss dem Prüfungsamt spätestens bis drei Wochen vor Beginn der Vorle-

sungszeit des folgenden Semesters vorgelegt werden. 8Wird die Arbeit nicht fristgerecht 

abgegeben, so wird sie mit „nicht ausreichend“ bewertet. 9Die Prüferin oder der Prüfer setzt 

die Note gemäß § 10 fest. 10Bei Bewertung mit „nicht ausreichend“ ist die Arbeit von einer 

zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer zu bewerten. 11Ein bewertetes Exemplar der 

jeweiligen Hausarbeit verbleibt bei der Prüfungsakte. 

(10) 1Die Seminararbeit hat einen im Umfang von 20 - 30 Seiten (45.000 -  60.000 Zeichen inkl. 

Leerzeichen) und wird im Anschluss an die zugrundeliegende Lehrveranstaltung verfasst. 
2Das Thema wird von der zuständigen Prüferin oder dem zuständigen Prüfer unter Berück-

sichtigung des Wunsches der Kandidatin oder des Kandidaten gestellt. 3Die Bearbeitungs-

frist beträgt zwei Monate ab dem Tag der Anmeldung. 4Das Thema der Seminararbeit muss 

so beschaffen sein, dass es innerhalb dieser Frist bearbeitet werden kann. 5In nicht zu ver-

tretenden Gründen kann auf Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten der Prüfungsaus-

schuss nach Anhörung der Betreuerin oder des Betreuers diese Frist jeweils um höchstens 

drei Wochen verlängern. 6Weist die Kandidatin oder der Kandidat durch ärztliches Zeugnis 

nach, dass sie oder er durch Krankheit an der Bearbeitung gehindert ist, verlängert sich die 

Bearbeitungszeit entsprechend der ärztlich festgestellten Krankheitszeit. 7Die schriftliche 

Ausarbeitung muss dem Prüfungsamt spätestens bis drei Wochen vor Beginn der Vorle-

sungszeit des folgenden Semesters vorgelegt werden. 8Wird die Arbeit nicht fristgerecht 

abgegeben, so wird sie mit „nicht ausreichend“ bewertet. 9Die Prüferin oder der Prüfer setzt 

die Note gemäß § 10 fest. 10Bei Bewertung mit „nicht ausreichend“ ist die Arbeit von einer 

zweiten Prüferin oder einem zweiten Prüfer zu bewerten. 11Ein bewertetes Exemplar der 

jeweiligen Seminararbeit verbleibt bei der Prüfungsakte. 

(11) 1Bei Präsentationen sind Thema, Art der Verschriftlichung, Dauer und Umfang mit der Do-

zentin oder dem Dozenten abzuklären. 2Die Dauer einer Präsentation kann in Abhängigkeit 

des Arbeitsaufwands (workload) 15 bis 45 Minuten betragen. 3Die Präsentation ist entweder 

nach dem Schema „bestanden“ bzw. „nicht bestanden“ zu bewerten oder aber gemäß § 10 
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zu benoten. 4Im Fall von Satz 3 Alternative 1 fließt das Ergebnis der Prüfungsleistung nicht 

in die Gesamtnote ein. 5Wird die Leistung mit „nicht bestanden“ bewertet, so gelten die 

Wiederholungsregelungen von § 12 entsprechend. 6Für die Bewertung bildet die schriftliche 

Ausarbeitung im Umfang von 2 – 6 Seiten die Grundlage. 

§ 9 

Leistungspunktsystem 

(1) 1Für jede Studierende oder jeden Studierenden, die oder der mit dem Kombinationsfach 

Soziologie in einem Bachelorstudiengang an der Universität Bayreuth eingeschrieben ist, 

wird ein Konto „Leistungspunkte“ für die erbrachten Modulleistungen beim Prüfungsamt 

eingerichtet. 2Die jeweiligen Leistungspunkte sind identisch mit den Leistungspunkten nach 

dem European Credit Transfer System (siehe Anhang). 3Einem Leistungspunkt liegen 30 

Arbeitsstunden zugrunde. 

(2) Die Leistungspunkte der Module ergeben sich aus dem Anhang. 

§ 10 

Prüfungsnoten 

(1) Für die Beurteilung der einzelnen Prüfungen wird folgende Notenskala verwendet; die Zwi-

schenwerte sollen eine differenzierte Bewertung der Prüfungsleistungen ermöglichen: 

„sehr gut“ (eine hervorragende Leistung) = 1,0 oder 1,3 

„gut“ (eine Leistung, die erheblich über den 
durchschnittlichen Anforderungen liegt) = 1,7 oder 2,0 oder 2,3 

„befriedigend“ (eine Leistung, die durch- 
schnittlichen Anforderungen entspricht) = 2,7 oder 3,0 oder 3,3 

„ausreichend“ (eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel noch den Anforderungen genügt) = 3,7 oder 4,0 

„nicht ausreichend“ (eine Leistung, die wegen erheb- 
licher Mängel den Anforderungen nicht mehr genügt) = 5,0 

(2) 1Die Fachnote in der Kombinationsfachprüfung ergibt sich als das mit den Leistungspunkten 

zur jeweiligen Prüfung gewichtete Mittel der Einzelnoten der notenrelevanten Prüfungen, 

die im Anhang gekennzeichnet sind. 2Bei der Bildung der Fachnote wird nur die erste De-

zimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung 

gestrichen. 
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(3) Die Fachnote lautet: 

 bei einem Durchschnitt bis einschließlich 1,5: sehr gut 

 bei einem Durchschnitt von 1,6 bis einschließlich 2,5: gut 

 bei einem Durchschnitt von 2,6 bis einschließlich 3,5: befriedigend 

 bei einem Durchschnitt von 3,6 bis einschließlich 4,0: ausreichend 

§ 11 

Bestehen der Kombinationsfachprüfung 

(1) Die Prüfung im Kombinationsfach Soziologie ist nur bestanden, wenn die Note jeder Prü-

fungsleistung mindestens „ausreichend“ lautet und alle geforderten 49 Leistungspunkte für 

das Kombinationsfach erreicht sind. 

(2) 1Hat eine Kandidatin oder ein Kandidat bis zu der im Kernfach festgelegten Meldefrist die 

in Abs. 1 genannten Leistungspunkte aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen nicht 

erreicht, gilt die Kombinationsfachprüfung als erstmals nicht bestanden. 2Bereits bestan-

dene, fristgerecht abgelegte Prüfungen müssen nicht wiederholt werden. 

(3) 1Werden die fehlenden Prüfungen aus von der oder dem Studierenden zu vertretenden 

Gründen nicht innerhalb eines Jahres nach der in Abs. 2 Satz 1 festgelegten Frist bestan-

den oder sind die Wiederholungsmöglichkeiten vorher ausgeschöpft, so ist die Kombina-

tionsfachprüfung endgültig nicht bestanden. 2Die Frist wird durch Exmatrikulation und Be-

urlaubung nicht unterbrochen. 3Über das endgültige Nichtbestehen erlässt der Prüfungs-

ausschuss des jeweiligen Bachelorstudiengangs (Kernfach) einen schriftlichen Bescheid 

mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung. 4Der oder dem Studierenden kann vom Prü-

fungsausschuss auf Grund eines vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist zu stellenden 

Antrags wegen besonderer, von ihr oder ihm nicht zu vertretender Gründe, eine Nachfrist 

gewährt werden. 

(4) Nach endgültigem Nichtbestehen des Kombinationsfaches kann die oder der Studierende 

auf Antrag und nach Zustimmung des Prüfungsausschusses das Kombinationsfach wech-

seln, sofern noch gewährleistet ist, dass ein erfolgreicher Abschluss des Studiengangs 

möglich ist. 

  



Prüfungsordnung für das Kombinationsfach Soziologie 
in Bachelorstudiengängen an der Universität Bayreuth 
Vom 15. März 2016 Seite 9 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1a der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

§ 12 

Wiederholung einer Prüfung 

(1) 1Jede erstmals nicht bestandene Prüfung kann einmal wiederholt werden. 2Die Wiederho-

lung kann nach Entscheidung des Prüfers auch in einer anderen Prüfungsform abgehalten 

werden. 

(2) Die freiwillige Wiederholung einer bestandenen Prüfungsleistung ist nicht zulässig. 

(3) Eine zweite Wiederholung nicht bestandener Prüfungen ist nur in drei Prüfungen zulässig. 

(4) Durch studienorganisatorische Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Wiederholung ei-

ner nicht bestandenen Prüfung in der Regel innerhalb einer Frist von sechs Monaten mög-

lich ist. 

§ 13 

Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Nach Abschluss des Verfahrens einer Prüfung wird der Kandidatin oder dem Kandidaten 

auf Antrag Einsicht in ihre oder seine Prüfungsarbeiten, die darauf bezogenen Gutachten 

der Prüfung und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) 1Der Antrag ist bis spätestens einen Monat nach Aushändigung des Zeugnisses oder der 

Bescheinigung über das Nichtbestehen zu stellen. 2War die Kandidatin oder der Kandidat 

ohne Verschulden gehindert die Frist in Satz 1 einzuhalten, gilt Art. 32 Bayerisches Verwal-

tungsverfahrensgesetz. 

§ 14 

Mängel im Prüfungsverfahren 

(1) Erweist sich, dass das Prüfungsverfahren mit Mängeln behaftet war, die das Prüfungser-

gebnis beeinflusst haben, ist auf Antrag einer Kandidatin oder eines Kandidaten oder von 

Amts wegen anzuordnen, dass die jeweilige Prüfung wiederholt wird. 

(2) Mängel des Prüfungsverfahrens oder eine vor oder während der Prüfung eingetretene Prü-

fungsunfähigkeit müssen unverzüglich, im Regelfall vor Bekanntgabe des Prüfungsergeb-

nisses, bei der oder dem Fachprüfungsbeauftragten oder bei der Prüferin oder dem Prüfer 

geltend gemacht werden. 

(3) Sechs Monate nach Abschluss einer Prüfung dürfen Anordnungen nach Abs. 1 nicht mehr 

getroffen werden. 

  



Prüfungsordnung für das Kombinationsfach Soziologie 
in Bachelorstudiengängen an der Universität Bayreuth 
Vom 15. März 2016 Seite 10 

Erstellt durch die Abteilung I, Referat I/1a der Zentralen Universitätsverwaltung, Universität Bayreuth 

§ 15 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zu einer Prüfung gemeldet haben, können ohne 

Angabe von Gründen spätestens bis zu einem durch Aushang bekanntgegebenen Termin 

durch schriftliche Erklärung zurücktreten. 2Eine Prüfung gilt als nicht bestanden, wenn die 

Kandidatin oder der Kandidat aus von ihr oder ihm zu vertretenden Gründen zu einem Prü-

fungstermin, zu dem sie oder er sich angemeldet hat, nicht erscheint oder nach Ablauf des 

in Satz 1 genannten Termins zurücktritt. 

(2) 1Die Gründe für das Versäumnis oder – sofern nicht Abs. 1 Satz 1 zutrifft – den Rücktritt 

müssen dem Prüfungsamt unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht wer-

den. 2Gleiches gilt für eine vor oder während der Prüfung eintretende Prüfungsunfähigkeit. 
3Im Falle der Verhinderung durch Krankheit ist ein ärztliches Zeugnis vorzulegen. 4Werden 

die Gründe anerkannt, so ist innerhalb von sechs Monaten gemäß § 6 ein neuer Prüfungs-

termin anzubieten. 

(3) Bei Versäumnis oder Rücktritt aus nicht zu vertretenden Gründen sind bereits vorliegende 

Prüfungsleistungen anzuerkennen. 

(4) 1Versucht die Kandidatin oder der Kandidat, das Ergebnis einer einzelnen Prüfung durch 

Täuschung oder Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betref-

fende Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 2Eine Kandidatin oder ein Kan-

didat, die oder der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung erheblich stört, kann von der 

jeweiligen Prüferin oder dem jeweiligen Prüfer oder von den Aufsicht führenden Personen 

von der Fortsetzung der Prüfung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende 

Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. 

§ 16 

Ungültigkeit der Kombinationsfachprüfung 

(1) Hat die Kandidatin oder der Kandidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 

erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so kann der Prüfungsausschuss 

nachträglich die betreffenden Noten entsprechend berichtigen und die Kombinationsfach-

prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erklären. 

(2) 1Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu den Prüfungen nicht erfüllt, ohne dass 

die Kandidatin oder der Kandidat hierüber täuschen wollte, und wird die Tatsache erst nach 

Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 

Kombinationsfachprüfung geheilt. 2Hat die Kandidatin oder der Kandidat die Zulassung vor-
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sätzlich zu Unrecht erwirkt, entscheidet der Prüfungsausschuss unter Beachtung der allge-

meinen verwaltungsrechtlichen Grundsätze über die Rücknahme rechtswidriger Verwal-

tungsakte. 

(3) Der Kandidatin oder dem Kandidaten ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung 

zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und gegebenenfalls durch ein neues zu 

ersetzen. 

§ 17 

Berücksichtigung besonderer Lebenssituationen 

(1) 1Auf Antrag ist bei Fristen und Terminen die Inanspruchnahme der Schutzfristen der §§ 3, 

4, 6 und 8 des Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (Mutterschutzgesetz– 

MuSchG) vom 20. Juni 2002 (BGBl l S. 2318) in der jeweils geltenden Fassung, der Fristen 

des Gesetzes zum Elterngeld und zur Elternzeit (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – 

BEEG) vom 5. Dezember 2006 (BGBl I S. 2748)in der jeweils geltenden Fassung sowie der 

Zeiten für die Pflege eines nahen Angehörigen im Sinn von § 7 Abs. 3 des Gesetzes über 

die Pflegezeit (Pflegezeitgesetz – PflegeZG) vom 28. Mai 2008 (BGBl I S. 874, 896) in der 

jeweils geltenden Fassung, der pflegebedürftig ist im Sinn der §§ 14, 15 des Elften Buches 

des Sozialgesetzbuches (SGB XI) vom 26. Mai 1994 (BGBl I S. 1014, 1015) in der jeweils 

geltenden Fassung, zu gewährleisten. 2Die entsprechenden Nachweise sind zu führen; Än-

derungen in den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 

(2) 1Auf die Prüfungsfristen werden auf Antrag Studienzeiten nicht angerechnet, in denen das 

Studium aus nicht zu vertretendem Grund nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich ist. 
2Die entsprechenden Nachweise sind zu führen, im Falle von Krankheit sind ärztliche At-

teste vorzulegen. 3Änderungen in den Voraussetzungen sind unverzüglich mitzuteilen. 

§ 18 

Berücksichtigung der besonderen Belange Behinderter  

1Zur Wahrung ihrer Chancengleichheit ist auf die besondere Lage behinderter Prüfungskandida-

ten in angemessener Weise Rücksicht zu nehmen. 2Der Prüfungsausschuss legt auf schriftlichen 

Antrag der Prüfungskandidatin oder des Prüfungskandidaten nach der Schwere der nachgewie-

senen Prüfungsbehinderung fest, in welcher Form eine behinderte Prüfungskandidatin oder ein 

behinderter Prüfungskandidat ihre oder seine Prüfungsleistung erbringt bzw. gewährt eine Ar-

beitszeitverlängerung oder einen sonstigen Nachteilsausgleich. 3Der Nachweis der Prüfungsbe-

hinderung ist von der Kandidatin oder dem Kandidaten durch ein ärztliches Zeugnis zu führen, 
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aus dem hervorgeht, dass sie oder er wegen einer länger andauernden oder ständigen Behinde-

rung nicht in der Lage ist, die Prüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen. 
4Der Antrag ist der Meldung zur Prüfung beizufügen. 5Wird der Antrag später eingereicht, gilt er 

nur für zukünftige Prüfungen. 

§ 19 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) 1Diese Satzung tritt am 15. März 2016 in Kraft. 2Sie gilt für alle Studierenden, die ab dem 

Sommersemester 2016 mit dem Studium beginnen. 3Die übrigen Studierenden gestalten 

ihr Studium nach der bisherigen Prüfungsordnung für das Kombinationsfach Soziologie in 

Bachelorstudiengängen an der Universität Bayreuth vom 25. März 2011; auf Antrag können 

sie ihr Studium nach dieser Satzung gestalten. 

(2) Die Prüfungsordnung für das Kombinationsfach Soziologie in Bachelorstudiengängen an 

der Universität Bayreuth vom 25. März 2011 (AB UBT 2011/010) tritt vorbehaltlich der Re-

gelung in Abs. 1 Satz 3 außer Kraft. 
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Anhang: Module, Leistungspunkte (LP) und Prüfungen 

In der nachfolgenden Übersicht sind die Modulbereiche, die jeweiligen Module, die zugehörigen 

Modulprüfungen sowie die Verteilung der Leistungspunkte aufgeführt. In den Modulen werden 

folgende Veranstaltungsformen verwendet: Vorlesungen, Seminare. 

A Einführungen 4 SWS SWS LP notenrelevant Prüfungsform 

SozEinf: Einführung in die Soziologie 2 3 x Klausur 

SozGes: Gesellschaftstheorien* 2 3 x Klausur 

Vorlesung + Klausur je 3LP = 2 Noten  

B Grundlagen 8 SWS     

SozMet I: Grundlagen 
der Empirischen  Sozialforschung 

2 4 x Klausur 

SozWis: Grundlagen 
der Wissens- und Kultursoziologie 

2 4 x Klausur 

SozEntw I: Grundlagen 
der Entwicklungssoziologie 

2 4 x Klausur 

SozPol: Grundlagen  
der Politischen Soziologie 

2 4 x Klausur 

4 x Vorlesungsbesuch + 4 x Klausur (4 LP) = 4 Noten  

C: Aufbau 10 SWS         

SozTheo: Soziologische Theorien 2 

3/5 

eine 
Präsentation 

und 
zwei Haus- 

arbeiten 

zwei 
Präsentationen und 
drei Hausarbeiten 

SozKlas: Geschichte/Klassiker 
der Soziologie 

2 

SozMet II: Qualitative und Quantitative 
Methoden 

2 

SozRel: Religionssoziologie 2 

SozEntw II: Entwicklungssoziologie 
und Entwicklungspolitik 

2 

5x Seminarbesuch (2LP) + 2x Prüfungsleistung (1 LP) + 3x Prüfungsleistung (3 LP) = 3 Noten  

D: Vertiefung 2 SWS     

D Vertiefung eines C Moduls 2 6 x Seminararbeit 

1 x Seminarbesuch + 1x Prüfungsleistung (6 LP) = 1 Note  

Summe A-D 24 49   

*entspricht KuG I 
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Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Senats der Universität Bayreuth vom 2. März 2016 

und der Genehmigung des Präsidenten der Universität Bayreuth vom 14. März 2016,  

Az. A 3379/18 - I/1a. 

Bayreuth, 15. März 2016 UNIVERSITÄT BAYREUTH 
 DER PRÄSIDENT 
 
 
 
 Professor Dr. Stefan Leible 

Diese Satzung wurde am 15. März 2016 in der Hochschule niedergelegt. Die Niederlegung wurde 

am 15. März 2016 durch Anschlag in der Hochschule bekannt gegeben. Tag der Bekanntma-

chung ist der 15. März 2016. 


